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Sehr gee 

in Erledigung Ihrer Nachfrage im Zusammenhang mit hiesigem Bescheid 

zum leistungstechnischen Vergleich von Gesichtserkennungssystemen vom 

23.11.2020 wird folgendes mitgeteilt: 

Ihr Antrag, die Anonymisierung der Ergebnisse der Hersteller von 

Gesichtserkennungssoftware aufzuheben, ist aus folgenden Gründen 

abzulehnen: 

Das Bundeskriminalamt hatte mit den durchgeführten Untersuchungen 

nicht die Intention, eine vergleichende Leistungsuntersuchung von 

Gesichtserkennungssystemen durchzuführen. Vielmehr galten die 

Untersuchungen der Beantwortung der Fragestellung, ob es möglich und 
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erforderlich ist, die derzeit mit dem im BKA vorhandenen Bestandssystem 

erzielbaren Ergebnisse zu verbessern. 

Eine vergleichende Untersuchung der Leistungsfähigkeit mit 

entsprechendem Ranking hätte, um hinreichend aussagekräftig sein zu 

können, eine andere Testumgebung erfordert, die auf die maximale 

Leistungsfähigkeit der Systeme hätte zugeschnitten werden müssen. Um 

einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in den freien Markt zu vermeiden, 

wurde den Herstellern zugesichert, dass die Testergebnisse lediglich in 

pseudonymisierter Form veröffentlicht werden. 

Zu Ihrer Frage nach dem 5. System: Es ist korrekt, dass ursprünglich geplant 

war, insgesamt fünf Systeme in die Untersuchungen aufzunehmen. Jedoch 

führte die durch das BKA und das beauftragte Testinstitut festgelegte 

Systemumgebung dazu, dass ein System nicht fehlerfrei funktionierte. 

Insofern wurden nur die Ergebnisse von vier Systemen ausgewertet. Dies 

hatte keinen Einfluss auf die Zielverfolgung des Gesamttests, da anhand der 

erzielten Ergebnisse der anderen vier Hersteller die dem Test zugrunde 

liegenden Fragestellungen beantwortet werden konnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

   


